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RS OGH 1988/9/7 1Ob656/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1988

Norm

ABGB §920

ABGB §921

ABGB §1295 IIf3

Rechtssatz

Der Unternehmer, der infolge eines Streiks in Lieferverzug geriet, hat die Leistungsstörung jedenfalls dann zu

vertreten, wenn die Arbeitsniederlegung wegen Nichtzahlung berechtigter Lohnforderungen seiner Arbeitnehmer

erfolgte (Streikverschulden).
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